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Bekanntmachung nach § 33 (1a) und § 34 (4) des Meldegesetzes  
des Landes Sachsen-Anhalt 

 
 
Nach § 33 Abs. 1a  und  § 34 Abs. 4 des Meldegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) in 
der Fassung vom 11. August 2004 (GVBl.LSA S.506), geändert durch Gesetz vom 18. November 
2005 (GVBl.LSA S 698, 702) kann jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Erteilung eines au-
tomatisierten Abrufs von Meldedaten über das Internet oder  einer Gruppenauskunft über seine 
Daten ohne Angabe von Gründen und gebührenfrei widersprechen: 
 
a) an Dritte, die eine Melderegisterauskunft im Wege des automatisierten Abrufs über das Inter-

net erhalten wollen 
 
b) an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen sowie an zugelassene 

Bewerber und Bewerberinnen um das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters oder 
der Landrätin oder des Landrates  

                                                                                   
c) an Antragsteller im Zusammenhang mit Volksinitiativen, angenommenen Volksbegehren und 

Volksentscheiden  
 
d) an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungskör-

perschaften über Alters- und Ehejubiläen  
 
e) Adressbuchverlage  
 
f) nach § 18 Abs. 7 Melderechtsrahmengesetz kann jeder deutsche Staatsangehörige, der im 

nächsten Jahr volljährig wird, der Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial widersprechen 

 
 
Personen, die mit der Auskunftserteilung in diesen Fällen insgesamt oder einzeln nicht einverstan-
den sind, können dies dem 
 
                                     Bürgerbüro, Holzmarkt 1 
 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift mitteilen. 
 
 
 
Einwohnerinnen und Einwohner, die eine derartige Erklärung bereits früher bei dieser Meldebe-
hörde (Bürgerbüro) abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern. 
Der Widerspruch gilt bis zur Aufhebung unbefristet. 
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Bebauungsplan Nr. 1 OT Langenstein „Gewerbegebiet Hünenknie“ 
hier: Satzungsbeschluss 

 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Langenstein (jetzt Stadt Halberstadt, OT Langenstein) hat 
in seiner Sitzung am 26.03.1992 nach Prüfung der Anregungen den Bebauungsplan „Gewerbege-
biet Hünenknie“ als Satzung beschlossen sowie die Begründung gebilligt.  

Der Bebauungsplan wurde am 24.06.1992 durch die Bezirksregierung Magdeburg unter dem Ak-
tenzeichen 25.4-21100 genehmigt. 

Der Bebauungsplan und die Begründung werden in der Abteilung Stadtplanung Halberstadt, Dom-
platz 49, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
erteilt. Die Begründung beinhaltet auch die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 
BauGB. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Inkraftsetzung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend ge-
macht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Be-
bauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Dieser Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 4.09.1992 in Kraft. 
 
 

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 

 
           Anlage Lageplan 
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Bebauungsplan Nr. 3 OT Langenstein „Am Salzloch“ 

hier: Satzungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Langenstein (jetzt Stadt Halberstadt, OT Langenstein) hat 
in seiner Sitzung am 25.11.1999 nach Prüfung der Anregungen den Bebauungsplan „Am Salzloch“ 
als Satzung beschlossen sowie die Begründung gebilligt. Die Genehmigung durch das Regie-
rungspräsidium Magdeburg gilt als erteilt, weil sie nicht innerhalb von drei Monaten versagt worden 
ist. 

Der Bebauungsplan und die Begründung werden in der Abteilung Stadtplanung Halberstadt, Dom-
platz 49, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
erteilt. Die Begründung beinhaltet auch die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 
BauGB. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Inkraftsetzung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend ge-
macht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Be-
bauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Dieser Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 30.05.2001 in Kraft. 

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 
           Anlage Lageplan 
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Bebauungsplan Nr. 1 OT Schachdorf Ströbeck „Hoher Weg 1. Ausbaustufe“ 
hier: Satzungsbeschluss 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ströbeck (jetzt Stadt Halberstadt, OT Ströbeck) hat in ihrer 
Sitzung am 11.03.1993 nach Prüfung der Anregungen den Bebauungsplan „Hoher Weg 1. Aus-
baustufe“ als Satzung beschlossen sowie die Begründung gebilligt. 

Der Bebauungsplan wurde am 26.04.1993 mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde unter 
dem Aktenzeichen 25.4-21100 genehmigt. 

Der Bebauungsplan und die Begründung werden in der Abteilung Stadtplanung Halberstadt, Dom-
platz 49, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
erteilt. Die Begründung beinhaltet auch die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 
BauGB. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Inkraftsetzung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend ge-
macht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwai-
ger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Be-
bauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Dieser Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 29.04.1993 in Kraft. 
 
 

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 

 
           Anlage Lageplan 
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Bebauungsplan Ortsteil Schachdorf Ströbeck Nr. 03 "Lagerplatz Bahnhofstraße" 
          hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss [Beschluss Nr. BV 447 (V/2009-2014)] 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 6.12.2012 beschlossen: 
 
„Der vorliegende Entwurf für den Bebauungsplan OT Schachdorf Ströbeck Nr. 3 „Lagerplatz Bahn-
hofstraße“ wird beschlossen. Der Begründung mit dem Umweltbericht zum Bebauungsplan wird 
zugestimmt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes OT Schachdorf Ströbeck Nr. 3 „Lagerplatz Bahnhofstraße“ wird 
einschließlich der Begründung und des Umweltberichtes nach den Vorschriften des § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.“ 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass zur Begründung ein Umweltbericht ge-
hört, in dem die verfügbaren umweltbezogenen Informationen enthalten sind. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3 OT Schachdorf Ströbeck „Lagerplatz Bahnhofstraße“ so-
wie die Begründung mit Umweltbericht und die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen  liegen in der Zeit  

vom 4. Januar 2013 bis 4. Februar 2013 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, während der Dienstzeiten aus. 

Folgende Arten umweltbezogener Stellungnahmen sind verfügbar: 

− Sammelstellungnahmen des Landesverwaltungsamtes und des Landkreises Harz u. a. zum 
Naturschutz, Abfallrecht, Bodenschutz 

− Regionale Planungsgemeinschaft Harz zu Vorranggebieten und Zentrale-Orte-Prinzip 

− Landesamt für Geologie und Bergwesen zur Geologie 

− Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 

Während der Auslegung wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
Die Bürger können Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf äußern. 

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksich-
tigt bleiben.  

Nach § 47 Abs. 2a VwGO ist ein Normenkontrollantrag unzulässig, wenn Einwendungen geltend 
gemacht werden, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
 

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 

 
           Anlage Lageplan 
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Bebauungsplan Nr. 12 "Sonntagsfeld", 1. Änderung, 

hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss [Beschluss Nr. BV 448 (V/2009-2014)] 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 6.12.2012 beschlossen: 
 
„Der vorliegende Entwurf für den Bebauungsplan Nr. 12 „Sonntagsfeld“ mit örtlicher Bauvorschrift 
über Gestaltung wird beschlossen. Der Begründung einschließlich Umweltbericht zum Be-
bauungsplan Nr. 12, 1. Änderung, wird zugestimmt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 „Sonntagsfeld“ mit örtlicher Bauvorschrift über Gestal-
tung wird einschließlich der Begründung und des Umweltberichtes nach den Vorschriften des § 3 
Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.“ 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass zur Begründung ein Umweltbericht ge-
hört, in dem die verfügbaren umweltbezogenen Informationen enthalten sind. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 12 „Sonntagsfeld“ mit örtlicher Bauvorschrift über Gestal-
tung, 1. Änderung, sowie die Begründung mit Umweltbericht und die bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen  liegen in der Zeit  

vom 4. Januar 2013 bis 4. Februar 2013 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, während der Dienstzeiten aus. 

Folgende Arten umweltbezogener Stellungnahmen sind verfügbar: 

− Stellungnahme der oberen Raumordnungsbehörde zum Flächenbedarf und zum ökologi-
schen Verbundsystem „Goldbachaue zwischen Blankenburg und Wegeleben“, 

− Stellungnahme des Unterhaltungsverbandes „Ilse/Holtemme“ zur Beeinflussung der Gold-
bach-Uferbereiche, 

− Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt  

− Sammelstellungnahme des Landkreises Harz u. a. zum Naturschutz, Trinkwasserschutz, 

− Sammelstellungnahme des Landesverwaltungsamtes, u. a. zu Abfallrecht, Immissions-
schutz und Naturschutz und 

− Trinkwasserversorgung Magdeburg zum Leitungsbestand Trinkwasser. 

Während der Auslegung wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
Die Bürger können Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf äußern. 

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksich-
tigt bleiben.  

Nach § 47 Abs. 2a VwGO ist ein Normenkontrollantrag unzulässig, wenn Einwendungen geltend 
gemacht werden, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 
           Anlage Lageplan 
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Flächennutzungsplan Halberstadt, Gemarkung Ortsteil Schachdorf Ströbeck, 1. Änderung 

hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss [Beschluss Nr. BV 446 (V/2009-2014)] 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 6.12.2012 beschlossen: 
 
„Der vorliegende Entwurf für den Flächennutzungsplan Halberstadt, Ortsteil Schachdorf Ströbeck, 
1. Änderung, wird beschlossen. Der Begründung mit dem Umweltbericht zum Entwurf der 1. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes wird zugestimmt. 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes für den Ortsteil Schachdorf Ströbeck, 1. Änderung, wird 
einschließlich der Begründung und des Umweltberichtes nach den Vorschriften des § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.“ 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass zur Begründung ein Umweltbericht ge-
hört, in dem die verfügbaren umweltbezogenen Informationen enthalten sind. 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes Halberstadt, Gemarkung OT Schachdorf Ströbeck, 1. 
Änderung, sowie die Begründung mit Umweltbericht und die bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen  liegen in der Zeit  

vom 4. Januar 2013 bis 4. Februar 2013 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Halberstadt, Domplatz 49, während der Dienstzeiten aus. 

Folgende Arten umweltbezogener Stellungnahmen sind verfügbar: 

− Sammelstellungnahmen des Landesverwaltungsamtes und des Landkreises Harz u. a. zum 
Naturschutz, Abfallrecht, Bodenschutz 

− Regionale Planungsgemeinschaft Harz zu Vorranggebieten und Zentrale-Orte-Prinzip 

− Landesamt für Geologie und Bergwesen zur Geologie 

− Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 

Während der Auslegung wird jedermann Gelegenheit zur Erörterung gegeben. 
Die Bürger können Anregungen zu dem vorliegenden Entwurf äußern. 

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksich-
tigt bleiben.  

Nach § 47 Abs. 2a VwGO ist ein Normenkontrollantrag unzulässig, wenn Einwendungen geltend 
gemacht werden, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 
           Anlage Lageplan 
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Beschluss des Stadtrates vom 06.12.2012 
BV 454 (V/2009-2014) 
Die von der Stadt Halberstadt erlassene Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 61 „Schützenstraße – Magdeburger Straße“, in Kraft getreten 
am 21. Dezember 2010, wird um ein Jahr verlängert.  
 

Satzung der Stadt Halberstadt über die Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen  

Bebauungsplanes Nr. 61 „Schützenstraße – Magdeburger Straße“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 auf der Grundlage der §§ 
14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB), neu gefasst durch Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), 
sowie der §§ 2, 4 und 6 der Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA, S. 383), in ihrer zum Zeitpunkt des Satzungserlasses 
gültigen Fassung folgende Satzung beschlossen und in seiner Sitzung am 06.12.2012 auf der 
Grundlage des § 17 Abs. 1, Satz 3 BauGB, neu gefasst durch Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBl. I S. 1509 ), in der derzeit gültigen Fassung, um ein Jahr verlängert: 
 
 

§ 1  
Zu sichernde Planung 

 
Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen, für das in § 2 
bezeichnete Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Beschluss wurde am 20.12.2010 im 
Amtsblatt der Stadt Halberstadt bekannt gemacht. Zur Sicherung dieser Planung wird die Verände-
rungssperre erlassen. 
 

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses für 
den Bebauungsplan Nr. 61 „Schützenstraße – Magdeburger Straße“. Die Abgrenzung ist im Lage-
plan ersichtlich, der als Anlage zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist. 
 

§ 3  
Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht besei-
tigt werden;  
Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben, und 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ablage-
rungen einschließlich Lagerstätten;  

 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-

chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
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(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-

sperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind, Vorhaben, von denen die Stadt nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt 
hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
§ 4  

Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 
 
Die Veränderungssperre tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halbers-
tadt in Kraft. Die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren, zuzüglich einem Jahr 
Verlängerung, vom Tag der Erstbekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Die Veränderungssper-
re tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte 
Gebiet rechtsverbindlich wird.  
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 

               
           Andreas Henke                                                                               Halberstadt, 07.12.2012 
          Oberbürgermeister  
 
 
Anlage: Lageplan 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für eingetretenen Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach 
§ 18 und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
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Jahresrechnung 2011 der Stadt Halberstadt 
 
 
1. Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2011 wird aufgrund des Schlussberichtes des Rech-

nungsprüfungsamtes der Stadt Halberstadt zur Jahresrechnung 2011 gem. § 108 a (1) der 
Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt bestätigt. 

 
2. Dem Oberbürgermeister wird gem. § 108 a (1) der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-

Anhalt für das Haushaltsjahr 2011 Entlastung erteilt. 
 
 
 
 
Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung 2011 mit dem Rechenschaftsbericht erfolgt gem. § 
108 a (3) der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Zeit vom  
 
 

13.12.2012 bis 21.12.2012 
 Fachbereich Finanzen der Stadt Halberstadt 

Zimmer 202/203, Domplatz 49. 
 

 

                    
Dr. M. Haase        Halberstadt, 10.12.2012 
Stellv. des Oberbürgermeisters 
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